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RS UVS Steiermark 1998/06/24 30.3-
57/97

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.1998

Rechtssatz

Ein wesentlicher Mangel im Sinne des § 44a Z 1 VStG liegt vor, wenn dem Unterkunftgeber vorgeworfen wird, die

unzulässige Anmeldung von - dort anzunehmenderweise nicht Unterkunft beziehenden - Personen unter der Anschrift

G. Dorf, H. Straße 58 vorgenommen zu haben, während er die Anmeldung tatsächlich unter der Anschrift G. Dorf, Am

Bach 23 vorgenommen hatte. Außerdem hätte der Spruch den Tatzeitpunkt angeben müssen.

Schlagworte

Unterkunftgeber Anmeldung Adresse Konkretisierung Tatbestandsmerkmal

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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